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Täter Opter Cesellschatt
Ethische Anmerkungen ZU!T Theorıie des Strafens

Die Fragen ach dem Sınn VO Strafe enthalten ber das Interesse dem emp1-
risch me{fsbaren Erfolg hınaus eıne emınent ethische Dimensıion: Pafst das Ver-
ständnıs VO Strafe, das 1mM Rechtsstaat dıe Begründung ür ıhre Verhängung dar-
stellt, dem Menschenbild, das WIr ANSONSTIEN als Ma{(stab den Rechtsstaat
un! seıne institutionellen Regelungen anlegen? Was kann, darf der soll der
Rechtsstaat mı1t Menschen machen, die sıch normwıdrıg verhalten? Wıe wırd der
Staat den Optern VO Straftaten gerecht? Haben S1e eın Recht auf die Bestrafung
der Täter? W1ıe 1St das berechtigte Interesse der Gesellschaft 1mM Zusammenhang
VO Rechtsverletzung un Bestratfung bestimmen?

Eınes 1St schnell einsehbar: Wenn Strafe, un: das 1St ıhre un allgemeınste
Definıtion, die bewulite Zufügung elınes UÜbels als Reaktion auf eiıne mifßbilligte
Handlung ist , ann bedarf dieses Vorgehen unbedingt eiıner ethischen Rechtter-
tıgung. Dıie unterschiedlichen Straftrechtstheorien versuchen, S1e geben, un!
sollen 1m tolgenden auf ıhre Stichhaltigkeıit und iıhren ınneren Zusammenhang
hın diskutiert werden.

Grundsätzlıch oilt für den Staat als Sanktionierer miıfßbillıgter Handlungen der
des Strafgesetzbuches: „nulla sıne lege keıine Stratfe hne Gesetz”, der

Rechtssicherheıit durch dıe Vorschriuft verleıht, da{ß eın Mensch 11UT annn staatlı-
cherseıts stratbar wiırd, WEeNn eın ausdrückliches, geschriebenes (sesetz
verstofßen hat, das ZU Zeitpunkt der lat schon 1ın Kraft W al. Damıt
wırd auch klar, da{ß das Strafrecht nıcht eintach iıdentisch 1St mı1t dem Ethos eiıner
Gesellschaft. Andererseıts dürten legitımerweılse LL1UTL solche Tlaten bestraft WCeI-

den, die auch ethisch mifsbillıgen siınd Die Rechtsordnung beschränkt sıch
darauf, „dıe Mindestbedingungen eınes geordneten soz1alen Zusammenlebens,
nıcht dıe vielleicht wünschbaren Maxımalbedingungen rechtsverbindlich festzu-

elegen. Sıe 1StAlbert-Peter Rethmann  Täter - Opfer - Gesellschaft  Ethische Anmerkungen zur Theorie des Strafens  Die Fragen nach dem Sinn von Strafe enthalten über das Interesse an dem empi-  risch meßbaren Erfolg hinaus eine eminent ethische Dimension: Paßt das Ver-  ständnis von Strafe, das im Rechtsstaat die Begründung für ihre Verhängung dar-  stellt, zu dem Menschenbild, das wir ansonsten als Maßstab an den Rechtsstaat  und seine institutionellen Regelungen anlegen? Was kann, darf oder soll der  Rechtsstaat mit Menschen machen, die sich normwidrig verhalten? Wie wird der  Staat den Opfern von Straftaten gerecht? Haben sie ein Recht auf die Bestrafung  der Täter? Wie ist das berechtigte Interesse der Gesellschaft im Zusammenhang  von Rechtsverletzung und Bestrafung zu bestimmen?  Eines ist schnell einsehbar: Wenn Strafe, und das ist ihre erste und allgemeinste  Definition, die bewußte Zufügung eines Übels als Reaktion auf eine mißbilligte  Handlung ist!, dann bedarf dieses Vorgehen unbedingt einer ethischen Rechtfer-  tigung. Die unterschiedlichen Straftrechtstheorien versuchen, sie zu geben, und  sollen im folgenden auf ihre Stichhaltigkeit und ihren inneren Zusammenhang  hin diskutiert werden.  Grundsätzlich gilt für den Staat als Sanktionierer mißbilligter Handlungen der  $ 1 des Strafgesetzbuches: „nulla poena sine lege — keine Strafe ohne Gesetz“, der  Rechtssicherheit durch die Vorschrift verleiht, daß ein Mensch nur dann staatlı-  cherseits strafbar wird, wenn er gegen ein ausdrückliches, geschriebenes Gesetz  verstoßen hat, das zum Zeitpunkt der Tat schon in Kraft getreten war. Damit  wird auch klar, daß das Strafrecht nicht einfach identisch ist mit dem Ethos einer  Gesellschaft. Andererseits dürfen legitimerweise nur solche Taten bestraft wer-  den, die auch ethisch zu mißbilligen sind. Die Rechtsordnung beschränkt sich  darauf, „die Mindestbedingungen eines geordneten sozialen Zusammenlebens,  nicht die vielleicht wünschbaren Maximalbedingungen rechtsverbindlich festzu-  &2  legen. Sie ist ... ‚ethisches Minimum‘.  Zudem geht es nur um das Verhalten, nicht aber um die Gesinnung eines Men-  schen. Würde der Staat den Zugriff auf die Gesinnung seiner Mitglieder beanspru-  chen, wäre er totalitär und widerspräche damit grundlegenden Menschenrechten.  Am Anfang muß jedoch die Frage stehen, ob im Fall staatlicherseits mißbillig-  ter Handlungen, d. h. von Rechtsübertretungen, überhaupt im eigentlichen Sinn  des Wortes von „Schuld“ gesprochen werden kann.  33  467‚ethiısches inımum'.'.
Zudem geht CS TEL das Verhalten, nıcht aber die Gesinnung eınes Men-

schen. Würde der Staat den Zugriff auf die Gesinnung seıner Mitglieder beanspru-
chen, ware totalıtär un! widerspräche damıt grundlegenden Menschenrechten.

AÄAm Anfang muf{ß jedoch dıie Frage stehen, ob 1m Fall staatliıcherseıts mıfßbillıg-
ter Handlungen, VO Rechtsübertretungen, überhaupt 1m eigentlichen Sınn
des Wortes VO “Schuld“ gesprochen werden ann
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Schuld als Voraussetzung für Strafe

Die staatlıch sanktionierte Reaktion auf die Täterhandlung iın OFmMm VOIN Strate
trıfft 11UT ann den Rıchtigen, WE der Täter 1MmM eigentlichen Sınn des Wortes
auch für seıne Tat verantwortlich gemacht werden kann, die Tat also seinem treien
Wıillen entsprungen 1St. Der Grundsatz „nulla Ssıne lege“ 1St somıt durch
das Prinzıp „nulla sıne culpa keine Stratfe hne Schuld“ erganzen. Wer
nıcht selbstmächtig handelt, annn weder 1mM ethischen och 1m stratfrechtlichen
Sınn tür seıne Tat ZUT Verantwortung BCZOHCH werden.

Die Humanwissenschaften, dıe auch 1mM Strafprozeiß eıne Rolle spielen, WE

S1C dıe Persönlichkeit un: die Lebensumstände des Täters analysıeren, tokussie-
e  . ıhren Blick jedoch verade auf die Eınschränkungen un: Begrenztheiten
menschlicher Freıiheıt, aut dıe Determiniertheiten des Menschen un!: damıt auch
die renzen seıner Schuldfähigkeıt. S1e welsen Auf. da{fß Freıiheıit un: BewulfStsein
als Voraussetzung für treıie Entscheidung auf vielerle1 We1ise eingeschränkt oder
aufgehoben se1ın können: welt eingeschränkt, da{fß ıhm auch eıne schwere Stratf-
ESER nıcht „zugerechnet‘ werden kann: anlagebedingt (psychische Deftizıte), erz1e-
hungsbedingt der aufgrund mangelnder Reıte annn jemand 1n seiner Persön-
ıchkeit beschädigt se1n, da{fß beispielsweise PE schwer der a1lım 1n der Lage
ISt, Kontflikte auf einem anderen Wege als dem der Gewalt „lösen“  9  . S1tuati1Oons-
bedingt ann die menschliche Zurechnungsfähigkeit Z Beıspıel durch Alkohol
der Drogen weıt eingeschränkt se1N, da{fß ıhm auch eiıne schwere Straftat nıcht
„zugerechnet“ werden kann: zudem annn seıne soz1ale Lage iıh In eıne solch VeEI-

7zweıtelte Sıtuation gebracht haben, da{fß keinen anderen Weg als den der Straftat
vesehen hat In der Regel werden TE1I Grundtormen der Determinatıiıon benannt,

welche die ZENANNLEN subsumiert werden können: die biologische, dıe PDSY
chische und die soz1ale?.

Opfter VO Gewalt werden sıch dagegen wehren, Täter durch solche Erklärun-
SCH welıt ent-schulden, da{ß Ende jede Verantwortlichkeit „wegerklart‘
1St und die Opfter Ende wıeder wehrlos un: alleın, hne die Unterstüt-
ZUNg der Gesellschaft, VOT dem Täter un: dem Verbrechen stehen *.

Die Grundfrage jeder Strattheorie 1St somıt dıe tundamentalanthropologische
ach der Freiheıit des Menschen eınerseıts und den Bedingtheiten sel1nes Entsche1-
ens un Handelns andererseıts SOWIE, daraus tolgend, ach der Verantwortlich-
eıt für se1ın TIun Arıstoteles geht davon auUs, da{ß der Mensch verantwortliche Jr
sache seıiner Handlungen 1St und auch für Thomas VO Aquın WAalr klar, da{fß CS

gerade das Wesen des Menschen ausmacht, dafß „Ausgangspunkt se1iner Werke
ISE; freien Wıllen hat und Gewalt ber seıne Werke“ War CS das philosophische
Programm der Neuzeıt, den Menschen denkend-autklärerisch und 1n der Folge
auch politisch AaUS seiner „selbstverschuldeten Unmündigkeıit“ (Immanuel Kant)

befreien, und auch auf der polıtischen Bühne zeıgen, da{ß Freiheıit nıcht
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TLAaats- un: relig1onsgefährdend 1St, sondern sowohl den humanen Staat als auch
Glauben un Religion 1in Wahrheit erst ermöglıcht, 1sSt N die Ambivalenz des LICU-

zeitlichen Erkenntnistortschritts, da{fß dort, Natur- un Humanwiıssenschaften
auf der Basıs der Forschungsfreiheit A Einflu{£ß gewınnen, dıe treiheitseinschrän-
kenden Seıiten des Menschen verstärkt ın den Blick kommen und die Frage, ob
der Mensch treı ISt, manches Mal schon negatıv vorentschieden AB se1ın scheint.
Ist der Mensch wiırklıch treı oder bleibt doch mMıi1t seınen Entscheidungen 1mM
Gefängnis der kausalen Determinationen gefangen?

Freiheıit und Determinatıon stehen un aber nıcht 1n eiınem kontradiktorischen
Verhältnis zueiınander, da S1Ee keinen Gegensatz bilden, dessen beide Seıiten auf
derselben Ebene liegen und einander gegenübergestellt werden können. Obgleich
S1C unterschiedliche Weisen der Realısıerung menschlicher Handlungsmöglichkei-
ten sınd, ATın ıhr Verhältnis HT: 1n eınem transzendentalphilosophischen Sınn
adäquat dargestellt werden: Die notwendig Vorausgesetzte Denkmöglichkeit VON

Freiheit bıldet die unabdıngbare Voraussetzung dafür, da{ß der Mensch sıch seıner
empirisch-praktisch ertahrbaren Determinatıon bewuft wırd un: damıt WwI1e-
derum die Möglıchkeıit erhält, diese 1n kritischer Reflexion übersteigen. re1l
se1n heißt für das menschliche Subjekt, sıch „innerhalb eiınes durchgängıig deter-
mınıerenden 5SystemsTäter — Opfer — Gesellschaft  staats- und religionsgefährdend ist, sondern sowohl den humanen Staat als auch  Glauben und Religion in Wahrheit erst ermöglicht, ist es die Ambivalenz des neu-  zeitlichen Erkenntnisfortschritts, daß dort, wo Natur- und Humanwissenschaften  auf der Basıs der Forschungsfreiheit an Einfluß gewinnen, die freiheitseinschrän-  kenden Seiten des Menschen verstärkt in den Blick kommen und die Frage, ob  der Mensch frei ist, manches Mal schon negativ vorentschieden zu sein scheint.  Ist der Mensch wirklich frei oder bleibt er doch mit seinen Entscheidungen im  Gefängnis der kausalen Determinationen gefangen?  Freiheit und Determination stehen nun aber nicht in einem kontradiktorischen  Verhältnis zueinander, da sie keinen Gegensatz bilden, dessen beide Seiten auf  derselben Ebene liegen und einander gegenübergestellt werden können. Obgleich  sie unterschiedliche Weisen der Realisierung menschlicher Handlungsmöglichkei-  ten sind, kann ihr Verhältnis nur in einem transzendentalphilosophischen Sinn  adäquat dargestellt werden: Die notwendig vorausgesetzte Denkmöglichkeit von  Freiheit bildet die unabdingbare Voraussetzung dafür, daß der Mensch sich seiner  empirisch-praktisch erfahrbaren Determination bewußt wird und damit wie-  derum die Möglichkeit erhält, diese in kritischer Reflexion zu übersteigen. Frei  sein heißt für das menschliche Subjekt, sich „innerhalb eines durchgängig deter-  minierenden Systems ... zu eben diesem System ins Verhältnis zu setzen“ 7, es da-  mit nicht einfach als freiheitsvernichtendes Schicksal hinzunehmen, sondern es  schon dadurch zu relativieren, daß sich das Subjekt zu ihm ins Verhältnis setzt.  Sein Menschsein besteht gerade darin, sich der Determinationen bewußt zu wer-  den, Stellung zu ihnen beziehen und nach Erweiterungsmöglichkeiten der Spiel-  räume seiner Handlungsfreiheit suchen zu können. „Kurz, es steht nicht in mei-  ner Gewalt, einen bestimmten Trieb zu empfinden oder nicht; aber es steht in  meiner Gewalt ihn zu befriedigen oder nicht“, so Johann Gottlieb Fichte in seiner  „Sittenlehre“ 8.  5  Die biologischen, biographischen, psychischen und intellektuellen Determi-  nanten des Menschen und vieles mehr, was ihn bestimmt — und begrenzt —, sind  kein Widerspruch zur Freiheit des Menschen, sondern machen gerade seine ge-  schichtliche Identität aus. Subjekt und damit im eigentlichen Sinn Handelnder  wird der Mensch dadurch, daß er sich in ein Verhältnis setzt zu seinen Prägungen,  affirmativ oder sie relativierend zu ihnen Stellung nimmt und so sein Menschsein,  seine Freiheit realisiert. Wenn der Mensch in dieser Weise seiner Handlung durch  seinen Willen seinen Stempel aufzudrücken vermag, kann seine Handlung ihm  auch als Verantwortlichem zugeschrieben werden.  Strafe kann unter Umständen ein Element auf dem Weg sein, der den Täter zu  einem bewußteren Vollzug seiner Freiheit führt, der vielfach behindert sein kann.  Sie kann den Entschluß verstärken, daß er sich seiner Freiheit verantwortlich be-  dient und an seinen faktischen Defiziten arbeitet. Das Festhalten an der grund-  sätzlichen Rechtfertigung von Strafe ist jedenfalls die Anerkennung der prinzi-  469eben diesem 5>ystem 1NSs Verhältnis setzen“ CS da-
mıt nıcht eintfach als treiheitsverniıchtendes Schicksal hinzunehmen, sondern 6S

schon dadurch relatıvieren, da{fß sıch das Subjekt ıhm 1NSs Verhältnis
Sein Menschseın besteht gerade darın, sıch der Determinationen bewufßlt WCI-

den, Stellung ıhnen beziehen un: ach Erweıterungsmöglichkeiten der Spiel-
raume seıner Handlungsfreiheit suchen können. AKUrZz; steht nıcht 1n me1-
LEr Gewalt, eınen bestimmten TIrıeb emptinden der nıcht; aber CS steht 1ın
meıner Gewalt ıh befriedigen der HICht‘, Johann Gottlieh Fıchte in seıiner
„Sıttenlehre“

Die bıologischen, biographischen, psychischen un: iıntellektuellen eterm1-
Nanten des Menschen un: vieles mehr, W ds ıh bestimmt und begrenzt sınd
eın Wıderspruch Z Freiheit des Menschen, sondern machen gerade seıne D
schichtliche Identität au  N Subjekt un damıt 1mM eigentlichen Sınn Handelnder
wırd der Mensch dadurch, da{fß sıch 1n eın Verhältnis seınen Pragungen,
atfirmativ der S1€E relatıyierend ıhnen Stellung nımmt und se1ın Menschseın,
se1ıne Freiheit realisiert. Wenn der Mensch iın dieser Weiıse seiner Handlung durch
seinen Wıillen seiınen Stempel autzudrücken VCermag, annn se1lıne Handlung ıhm
auch als Verantwortlichem zugeschrieben werden.

Strafe annn Umständen eın Element auftf dem Weg se1n, der den Täter
einem bewulfsteren Vollzug seiner Freiheit tührt, der vielfach behindert se1n HOBER
S1e annn den Entschlufßß verstärken, da{ß sıch seıner Freiheit verantwortlich be-
dient und seiınen taktıschen Deftiziten arbeitet. Das Festhalten der ogrund-
satzlıchen Rechtfertigung VO  - Strafe 1St jedenfalls dıe Anerkennung der prinz1-
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piellen Verantwortung des Menschen für seıne Tat und somıt 1mM etzten dıe Bestä-
tıgung seiner Freiheit als menschliches Subjekt un:! selıner Menschenwürde. Jede
Strafe MU: damıt aber auch bezüglıch des Strafmafßes SOWI1e bezüglıch der Art
un We1ise des Strafvollzugs dem Anspruch gerecht werden, da{fß der Ta
ter eıner aktıv gestaltenden Stellungnahme 7086 eiıgenen Geschichte un!: Prä-
SUunNng tindet: S1e darf nıcht zerstörerısch wırken, sondern hat das Subjektseıin un
dıe Würde des Täters ZUu schützen, ıh mögliıcherweıse gerade durch die Bewulfst-
machung der Verantwortung für se1ın TIun als Subjekt stärken. Zudem sınd bel
iıhrer Verhängung dıe Umständen vermınderte Schuldtähigkeıt des Täters
ZUu Zeıiıtpunkt der Tat ANSCINCSSCH berücksichtigen; enn keıne Tat 1St hne
ıhre (zenese verstehbar, eın Täter ohne die Wahrnehmung seıner Biographie,
hne da{ß ıhm damıt prior1 jede Verantwortung für se1ın TIunSW1 I'd

Die klassıschen Straftheorien

Selit Platon werden grundsätzlıch 7Wel1 Arten VQ} Straftheorien unterschieden: die
SOgENANNTLEN absoluten un!: die relatıven oder, mıiı1t anderen Worten ausgedrückt,
dıe Retributionstheorie un: die Gruppe (1ım einzelnen och T unterscheidender)
utilıtarıstischer Theorien

Im Prinzıp veht dıe Retributionstheorie davon AaUs, da{fß eın Vergehen eınen
ursprünglichen Zustand beschädigt un diıese Beschädigung wıedergutgemacht
werden MUuU „Absolut“ heifßt diese Theorie, weıl S1C davon ausgeht, da{ß die
Strate losgelöst (lat „absolutus“) VO  - ırgendwelchen Wıirkungen un!: allein INSO-
tern als „gerecht“” verstanden wiırd, als S1Ce eıne ANSCIMNCSSCHLC Reaktıon des Staates
auf die normverletzende Tat IsSt. Die Stratfe 1St annn keıne Sanktıon, dıe bezogen
auf Täter, Opfter oder Gesellschaft erreichen will, sondern dient auch 1ın
ihrer Höhe allein dem Ausgleıich des entstandenen Übels

In diesem Sınn lehnt auch Kant. ausgehend VO Gedanken der Selbstzweck-
iıchkeit des Menschen, jede utilıtarıstische Interpretation des Strafrechts ab un
stellt test

„Rıichterliche Stratfe (poena torens1s)Albert-Peter Rethmann  piellen Verantwortung des Menschen für seine Tat und somit im letzten die Bestä-  tigung seiner Freiheit als menschliches Subjekt und seiner Menschenwürde. Jede  Strafe muß damit aber auch — bezüglich des Strafmaßes sowie bezüglich der Art  und Weise des Strafvollzugs — genau dem Anspruch gerecht werden, daß der Tä-  ter zu einer aktiv gestaltenden Stellungnahme zur eigenen Geschichte und Prä-  gung findet: Sie darf nicht zerstörerisch wirken, sondern hat das Subjektsein und  die Würde des Täters zu schützen, ıhn möglicherweise gerade durch die Bewußt-  machung der Verantwortung für sein Tun als Subjekt zu stärken. Zudem sind bei  ihrer Verhängung die unter Umständen verminderte Schuldfähigkeit des Täters  zum Zeitpunkt der Tat angemessen zu berücksichtigen; denn keine Tat ist ohne  ihre Genese verstehbar, kein Täter ohne die Wahrnehmung seiner Biographie,  ohne daß ihm damit a priori jede Verantwortung für sein Tun genommen wird.  Die klassischen Straftheorien  Seit Platon werden grundsätzlich zwei Arten von Straftheorien unterschieden: die  sogenannten absoluten und die relativen oder, mit anderen Worten ausgedrückt,  die Retributionstheorie und die Gruppe (im einzelnen noch zu unterscheidender)  9  utilitaristischer Theorien  .  1. Im Prinzip geht die Retributionstheorie davon aus, daß ein Vergehen einen  ursprünglichen Zustand beschädigt und diese Beschädigung wiedergutgemacht  werden muß. „Absolut“ heißt diese Theorie, weil sıe davon ausgeht, daß die  Strafe losgelöst (lat. „absolutus“) von irgendwelchen Wirkungen und allein inso-  fern als „gerecht“ verstanden wird, als sie eine angemessene Reaktion des Staates  auf die normverletzende Tat ist. Die Strafe ist dann keine Sanktion, die bezogen  auf Täter, Opfer oder Gesellschaft etwas erreichen will, sondern dient — auch in  ihrer Höhe — allein dem Ausgleich des entstandenen Übels.  In diesem Sinn lehnt auch Kant, ausgehend vom Gedanken der Selbstzweck-  lichkeit des Menschen, jede utilitaristische Interpretation des Strafrechts ab und  stellt fest:  „Richterliche Strafe (poena forensis) ... kann niemals bloß als Mittel, ein anderes Gute zu befördern,  für den Verbrecher selbst, oder für die bürgerliche Gesellschaft, sondern muß jederzeit nur darum wi-  der ihn verhängt werden, weil er verbrochen hat; denn der Mensch kann nie bloß als Mittel zu den  Absichten eines anderen gehandhabt und unter die Gegenstände des Sachenrechts gemengt werden,  wowider ihn seine angeborne Persönlichkeit schützt, ob er gleich die bürgerliche einzubüßen gar wohl  verurteilt werden kann. Er muß vorher strafb ar befunden sein, ehe noch daran gedacht wird, aus  dieser Strafe einigen Nutzen für ihn selbst oder seine Mitbürger zu ziehen.“  Kant wehrt sich, mit polemischem Einschlag, gegen jede utilitaristische Ausle-  gung des Strafrechts und hält mit pointiert überspitzenden Worten daran fest, daß  Strafe ein unbedingtes, von keinem Zweck abhängiges Gebot sei:  470kann nıemals blofß als Miıttel, ein anderes ute 7 befördern,
tür den Verbrecher selbst, der für diıe bürgerliche Gesellschaft, sondern mu{fß jederzeıt 1U darum W1-
der ıhn verhängt werden, weıl CT verbrochen hat:; enn der Mensch ann N1ıEe blo{ß als Miıttel den
Absıchten eines anderen gehandhabt und die Gegenstände des Sachenrechts gemeENgT werden,
wowıder ıhn seiıne angeborne Persönlichkeit schützt, ob gleich dıe bürgerliche einzubüfßen ar wohl
verurteılt werden kann. Er MUu vorher befunden se1IN, ehe och daran gedacht wiırd, AaUS

dieser Strate einıgen Nutzen für ıh; selbst der seıne Miıtbürger Y zıiehen.“

Kant wehrt sıch, mı1t polemischem Eınschlag, jede utilitarıstische Ausle-
SUuNg des Stratrechts un halt mMI1t pomitıert überspitzenden Worten daran fest, da{ß
Strate ein unbedingtes, VO keinem Zweck abhängiges Gebot SEe1:
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ADas Strafgesetz 1st eın kategorischer Imperatıv, und, wehe dem! welcher die Schlangenwindungen
der Glückseligkeitslehre durchkriecht, aufzufinden, W AS MirC den Vorteıl, den verspricht,
ihn VO der Strafe, d€l' uch 1Ur eiınem Grade derselben entbinde, nach dem pharısäischen ahl-
spruch: 1St besser, da{fß Mensch sterbe, als da{fß das I1 Volk verderbe‘; denn, Wenn die (3€-
rechtigkeit untergeht, hat keinen Wert mehr, da{fß Menschen aut Erden leben.  C

Er etabliert m1t der Einführung der Begründung der Strafgerechtigkeıt als ate-
gorischem Imperatıv eın Strafverständnıis, das davon ausgeht, da{fß eıne Strate
alleın (!) als Folge der Übertretung öffentlicher (Gesetze verhängen 1St

Fur den christlichen Theologen klıngt in manchen Ausfaltungen dieser Strat-
theorıe der Sühnegedanke mıt, der zARE eıl bıs heute explizıt 1in die Straftorde-

VO Verfahrensbeteilıgten (Staatsanwälte, Nebenkläger) und Stratbegrün-
dungen VO  ; Gerichten einbezogen wırd Offensichtlich kommt und das 1St für
den weıteren Verlauf dieser Untersuchung nıcht unwichtig dieses Verständnıis
dem Opterwunsch auftf Bestrafung des Täters häufig sehr ahe un: wırd ohl
auch deshalb ımmer wıeder iın Strafprozessen VO seıten der Nebenkläger (Opfer-
Anwalt) als Argument für eiıne entsprechend harte Bestrafung des Täters benutzt.
Der Täter soll MmMI1t dem ıhm auferlegten Leid (zZ eıner Gefängnisstrate) den
durch dıe Straftat entstandenen Schaden iıdeell wiıedergutmachen, „heilen“. Leid
soll durch Leiden geheilt werden. Es stellt sıch die rage, ob j1er Relikte chrıst-
lich-relig1ösen Gedankenguts der urrelig1öse Vorstellungen 1n der Straftheorie
durchscheinen und die Stratbegründung der Retributionstheorie VO theolog1-
scher Seıite Umständen Unterstutzung tindet.

Suhne 1m theologischen Sınn meılnt eıne Versöhnungsleistung, die angesichts e1-
31848 sundhaftten Tat beziehungsweıse der sundhaften Grundsıtuation des
Menschen geleistet werden mMUu Religionsgeschichtlich tallen VOI allem Gebete,
Opfer, Waschungen USW. die Sühnerıten, mıiıt deren Hılfe die als launisch
un: unberechenbar angesehenen (3Otter wıeder onadıg gestimmt werden sollen:

„Sünde ımplızıert, ach dem Glauben vieler Völker, eine innere Befleckung; welche, S1C nıcht
durch divinatorisch geoffenbarte Reinigungs-, Sühne- der Versöhnungsriten, A auch durch Schuld-
bekenntnis und Wiıedergutmachung, ehoben wırd, Unheil wirkt. Ck

Das Wort c  „Sühne (griech. LAOLOWOG, LAQOTNOQLOV) wırd 1in den Evangelıen des
Neuen Testaments überhaupt nıcht, 1n der neutestamentlichen Briefliteratur L11UT Al

reı tellen (Röm 9 25 Joh Z Z 4, 10) benutzt. Allerdings 1St die rage ach Schuld
un Vergebung eınes der zentralen Themen des Neuen Testaments. hne die
Schuld bagatellisıeren gehört en ZUT zentralen Botschaftt in Leben un Verkündi-
SUunNng Jesu:; Tatopfer ZUuUr Vergebung motıvıeren un Täter ZUE Neuanfang be-

12 Hıer liegt offensichtlich das primäre Interesse neutestamentlicher Verkün-
dıigung gegenüber den ben zıtlerten allgemein-relig1ösen Sühnevorstellungen.

Zentral 1st 1mM Neuen Testament dıe Vergebungsbotschaft Jesu 1m Kontext der
Reich-Gottes-Verkündigung geworden. Mıiıt CSUS 1St der Kreislauf VO Schuld
un Vergeltung durchbrochen. Vergebung wiırd 1n Tod un!: Auferstehung Jesu
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z orundsätzlichen Heılsangebot (sottes für alle Menschen. Die Sühneopfer des
Alten Testaments werden durch die Lebenshingabe Jesu, se1ın „OPpIer und dıe
gottgeschenkte Auferweckung aufgehoben un! abgelöst. Wo der Mensch seliner-
se1its „Sühne: 1m Sınn VO Wıedergutmachung für begangene Schuld leistet, han-
delt CS sıch infolgedessen nıcht mehr ein verdienstvolles Erwerben VO Verge-
bung S1e 1St bereıts Kreu7z erworben sondern Jenseıts aller Werkgerechtig-
eıt eın Zeichen VO Glaube, Umkehr un! CT Lebensgestaltung . Schon
ga nıcht ann eıne solche Sühne VO aufßen auferlegt werden; vielmehr entspricht
S1€ der neutestamentlichen Logik 11UTr dann, WE S1e als Ergebnis eıner freien
Entscheidung, als ank für dıe Vergebung geleistet wırd

Die christlich-theologische ede VO  — Sühne unterscheidet sıch sOmı1t wesentL-
ıch VO eınem archaischen Sühneverständnis 1mM Zusammenhang VO  w staatlıcher
Stratverfolgung. Suüuhne 1mM christlichen Verständnis annn nıcht VO  — außen auter-
legt werden, sondern 1st ach erfolgter Umkehr ein Zeichen für den vollzogenen
Neuantfang des Schuldiggewordenen. Strate als Suhne verstehen, wiıderspricht
diesem Verständnıis, ınsbesondere WEn 1mM allgemeinen Sprachgebrauch „Sühne  CC
LU ein anderes Wort für „Vergeltung“ 1ST.

Und dennoch nochmals: Die Retributionstheorie kommt dem Opterwunsch
auf Bestratung des TLäters ohl nächsten. Psychologisch gesehen anl das Op-
fer diese der Tat 1ın iıhrer Schwere nachempfundene Strate auf den ersten Blick
ehesten als Befriedigung se1ınes (verletzten) Gerechtigkeitsgefühls akzeptieren.

Zur weıteren Annäherung diese Frase bedart CS der Hınzuziehung der
übrigen, relatıven, auf bestimmte 7wecke bezogenen Stratrechtstheorien.
Die relatıven der utilitarıstischen Theorien lassen sıch prinzıpiell Z7Wel1 Argu-
mentatiıonsgruppen Zzuwelsen:

D] Strafe als generalpräventive oder Abschreckungsmaßnahme: Eın an-
denes Verständnıis VO Stratfe 4a1n zusammengefafst werden der Überschrift
„punıtur Cr W1I'd bestraft, damıt 1ın Zukunft nıcht mehr gesündigt
wırd“ Hauptvertreter der Theorie der Generalprävention 1St neben Thomas Hob-
bes Ciesare Beccarıa  15 un!: Jeremy Bentham 16 Paul Johann Anselm VO Feuer-
bach !7 Feuerbach, der als Begründer der modernen Stratrechtswissenschaft oilt,
unterstreicht mıt seıner SOZCNANNLEN „psychologischen Zwangstheorie“ (besser:
Theorie des psychologischen Zwangs) 18 da{fß die Abschreckung AI dienen kann,
dem Verbrechen vorzubeugen. Er stellt sıch die Seele des potentiellen Verbrechers
als Kampfplatz der Versuchung zwıschen den otıven für un: die Ausfüh-
rung des Verbrechens VO  _ Durch dıe Androhung VO Strate mü{fßsten 1U die wıder-
strebenden Gefühle gestärkt werden, dafß S1€e die Oberhand vzewınnen und auf
diese Weiıse eiınen „psychischen Zwang“ ZUT: Tatverhinderung ausuüben. Die öhe
der Strafe MUu: sıch tolglich den Folgen der Handlung Orlentlieren:

Je orößer dıe Getahr für den rechtlichen Zustand ISt, welche die Handlung begründet, desto orößer
1St die außere Stratbarkeıt, desto orößer daher die Strafe.“
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Auft den ersten Blick scheint diese Theorie sehr einleuchtend, da S1e ıhre Plausi-
bılıtät A4aUusS der alltäglichen Anschauung schöpftt. Jeder we1ı{(ß AUS eıgener Erfahrung,
da{ß Regeln o1Dt, die nıcht zuletzt deshalb beachtet, weıl be] Nıchtbefol-
SUunNg eıne Strate ET WATrFCH hat Dennoch scheint CS auch 1m Bereich der Strate

W1e€e eınen Grenznutzen geben. Eın potentieller Täter Alßt sıch VO  >

eiınem bestimmten Zeıtpunkt nıcht mehr VO seıner Tat abschrecken, unabhän-
219 davon, ob die Gefängnisstrafe, Z Beispiel für eınen Banküberfall, 11U  z fünf,
zehn der mehr Jahre Haftt ach sıch zıeht. Hıer auch elines der zentralen
kritischen Argumente dıe Todesstrafe A  9 die gerade deren Hauptbegrün-
dung tritft: die angeblich wırksame Generalprävention. Bıs heute Ist 6S nıcht C
lungen, empirısch nachzuweisen, da{fß dıe Todesstrafe wiırkliıch Jjemanden VO S@e1-
HET.: Tat abgehalten hat, schon allein deswegen, we1l der potentielle Täter nıcht mıiıt
der Verhängung dieser Stratfe be1 ıhm rechnet, sondern aut Nıchtentdeckung
hofft Wäre sıch eın Staat zudem der Abschreckungswirkung siıcher, meılnt
Albert Camus, könne gefragt werden, dort, die Todesstrate praktıizıiert
wırd, dieses nıcht 1n aller Offentlichkeit auf den Marktplätzen der Stidte Dr
schieht?°9. Offtensichtlich liegen 1er Wıdersprüche zwıischen der Begründung der
Todesstrate un: der Empıirıe VO  Z Dıie abschreckende Wırkung VO Stratfe selbst
schwerer Art 1st hne 7Zweıtel begrenzt.

Schwerer wıegt allerdings och eın anderer Einwand: art mı1t der Bestrafung
e1ines bestimmten Täters das Ziel der Abschreckung anderer potentieller Täter
überhaupt legıtimerweise verfolgt werden? Wırd 1er nıcht das ANSONSTEN orund-
legende ethische Prinzıp miıßachtet, das 1n der euzeılt dıe Basıs für dıe Be-
gründung ethischer Normen bıldet: das Prinzıp der Selbstzweckkchkei jedes
menschlichen Individuums 21> uch eıne Strafttheorie MUu diesem Anspruch DG
recht werden: Keın Mensch, hat sıch auch elınes och verabscheuungswür-
dıgen Verbrechens schuldig zemacht, darf allein deswegen verurteılt werden, weıl

ıhm ein Exempel statulert werden soll, das spatere potentielle Straftäter ab-
schrecken soll

Ausgeschlossen 1st damıt allerdings nıcht, da{ß Abschreckung nıcht wen1gstens
auch eın eıl des Straftzıiels se1n ann Nur dart der Mensch ach Kant nıemals
„Dlofs® als Miıttel gebraucht werden. Fur den Umgang der Menschen mıteinander
können 1n Anlehnung Überlegungen VO  . Wılhelm Korff Tel Grunddetermi-

unterschieden werden. Im Rahmen eıner sachhaft-gebrauchenden Kom-
PONCNTE dartf eın Mensch EIStENS durchaus legıtimerweise dem utılıtarıst1-
schen Aspekt gesehen werden, inwılieweılt für andere nützlıch 1St Es würde nıe-
mandem eintallen kritisieren, da{fß der Feuerwehrmann zunächst in seıner
Funktion als der vesehen wırd, der mMI1r der anderen als Lebensretter nützliıch 1St
Darüber hınaus o1bt 6c5S Z7zweıltens 1m Mıteinander VO Menschen eıne konkurrie-
rende der ageressionsspezitische Komponente: Menschen SICHZECN sıch voneıln-
ander ab, suchen ıhren Selbststand un: ıhre E1ıgenwertigkeıt un sınd bestrebt,
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diese auch andere sıchern. Die drıtte Komponente ware eıne fürsor-
gende, kraft derer „der eıne den anderen nıcht überspielt, sondern ıhn vielmehr in
seinem Se1in und Seinkönnen seıiner selbst willen annımmt un! zustande-
bringt  D3 22 Miıt dieser Unterscheidung wiırd deutlich, da{fß G nıcht unethisch iSt;,
Stratfe auch dem Aspekt der Abschreckung sehen, zumal der Täter nıcht
willkürlich aı ausgesucht wırd, eın Exempel statuıeren, sondern be] ıhm das
Recht angewandt wırd, das mıt seınen Folgen bereits Z Zeitpunkt der Tat zUl-
t1g W AaTr. Allerdings würde eıne Straftheorie, dıe 1Ur diesen Aspekt der General-
prävention berücksichtigt, 30 E BA oreiten und grundlegenden ethischen Ma{(stä-
ben nıcht enugen.
2 Strafe als spezialpräventive oder Resozialisierungsmafßnahme. Schon Arı-

stoteles meınte: „Die Gesetzgeber suchen dıe Bürger durch ewohnheıt VeOeI=-

edeln.  « 23 Seiner Meınung ach sınd dıie unterschiedlichen Formen des Stratens
in ZeEW1SsEemM Sınne Heilverfahren“ *  4 Ziel 1St CD auf den TLäter einzuwırken,
ıh verantwortlichem, sozlalverträglichem Handeln veranlassen. Der
Täter, seıne Persönlichkeit un: sıttlıche Orıientierung stehen 1m Miıttelpunkt der
Strafrechtstheorie, die VOTL allem auf Resozıialisierung (Gustav Radbruch, e1-
Her der bedeutendsten Rechtsphilosophen dieses Jahrhunderts un prononcıerter
Vertreter der Spezialprävention vegenüber dem Vergeltungs- un:! Abschrek-
kungsgedanken 1n der Strafrechtstheorıie, tormuliert als Ziel elnes verftaßten
Strafrechts, da{fß der Täter „nıcht als eın Entehrter, sondern als eın Entsühnter 1ın
die Gesellschaft“ zurückkehrt“>. Insbesondere be1 Jungen Straftätern steht diese
Theorı1e häufig 1m Vordergrund.

7 weıitelsohne entspricht diese Theorie wiıchtigen Anforderungen, die ben
das Straftrecht gestellt wurden. Es bleibt natürlich die rage, inwıeweılt ein (56=
fangn1s überhaupt eıne „Besserungsanstalt“ se1ın A Häufıig geraten Menschen
erst durch die Kontakte Zzu krıiımınellen Milieu 1mM Gefängnis tiefer 1n eine krı-
mıiınelle Karrıere. Darüber hınaus 1St MIt dieser Theorıie och nıcht die Krage C
klärt, inwıeweılt das Opfter eın Recht auf die Bestratfung des Täters hat Das Opfter
kommt 1n dieser Strattheorie eINZIS als Zeuge VOIL, der aber keinerle1 eigene, MOg-
lıcherweise berechtigte Interessen 1m Stratverfahren verfolgen anı An diesem
Punkt WAar das A 1US talıonıs“, das (Gesetz der Vergeltung 1m Alten Testament, be]
dem das Opfter mıt seınen Wıiedergutmachungsinteressen Zentrum des Verftfahrens
WAaLl, bereıts weıter.

Zwischenbilanz

Alleın für sıch gesehen greift offensichtlich jede der TEeI zeNANNLEN Straftheorien
Mr DiIe Tat wırd isoliert als „Harmonieverletzung“ gesehen, dıe gesühnt

werden mußß; die Strate dient als Abschreckung für weıtere potentielle Täter:; die
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Strate verfolgt das Zıel, den Täter „bessern“. Jeder dieser Theorj1eansätze hat,
W1€e ben gesehen, seıne Stärken, aber auch se1ne problematischen Defizite b7zw.
Grenzen.

Insbesondere in bezug auf das Opfter stellt sıch die rage ach seinem Recht
autf die Bestrafung des Täters, da x ım Stratvertahren 11UT relatıv schwach beteıilıgt
1St iın der Regel als Zeuge, vewıssen Umständen als Nebenkläger. Mıt dem
psychologisch oft gul verständlıchen Wunsch ach Täterbestraftung soll aller-
dings keıne Stratbegründung 1m Sınn VO Rache un: Vergeltung durch dıe Hın-
tertur wieder eingeführt werden. Insofern darf eıne Strattheorie nıcht als eıne
Oorm sublimıerter oder den Staat delegierter Rache konzıpiert werden. ine
Restitution des Rechts und eıne Wiedergutmachung des entstandenen Schadens
1ST davon allerdings unterscheıden un: Alt sıch möglicherweıse sehr ohl mMı1t
dem Wunsch des Opfters aut Bestrafung des Täters zusammentühren.

Die Mißbilligungstheorie als Rahmentheorie

Aus dem bıs hiıerher vertolgten Gedankengang erg1ıbt sıch die Notwendigkeıit e1-
HGT Rahmentheorı1e des Strafens, dıe miıt dem neuzeıtliıchen Menschenbild kom-
patibel 1STt un gleichzeıtig alle beteiligten bzw. betroftfenen Akteure iın ANSCINCS-

We1lise berücksichtigt. Dıie bısher vorgestellten relatıven äar absoluten Strat-
theorien werden, isoliert für sıch betrachtet, diesen beiden Krıiıterien nıcht in
ausreichender We1se gerecht:

Die Wiedervergeltungstheorıe nımmt den durch dıie beurteilende Tat eNt-

standenen Schaden sehr und steht somıt dem Opfter nächsten. Als abso-
Iute Theorie entspricht 1E aber nıcht dem Selbstverständnıis des Rechtsstaats, da
dieser nıcht für die Herstellung eıner metaphysısch verstandenen Gerechtigkeıt,
die durch dıie Straftat möglıcherweıse verletzt wurde, zuständıg, sondern alleın
aut die Schutzaufgabe der Sıcherung menschlichen Zusammenlebens 1n Freiheit
un!: Sicherheit verpflichtet 1st 26 Zudem an eıne Straftheorie, die dıe lat abso-
lut, losgelöst V}  - ıhrer (Gsenese auf seıten des Täters sıeht un: alleın auf dem
Gedanken der Hıinzufügung eınes weıteren Übels beruht, nıcht auf die Soz1ialısa-
tionsschäden der psychischen Deftizite des Täters eingehen, die 1n eiınem möglı-
cherweise entscheidenden eıl der lat veführt haben Der Gedanke der Sühne
hat, W1€ beschrieben, auch 11UT ann Sınn, WECI111 als Umkehrtat des Straftäters
VO diesem freı angenomnien un!: nıcht als Strafe auferlegt wırd 1ne Strate wırd
LLUT 201 eıner auf diese Weise verstandenen „Sühne“ motıivıeren, WE S1€Ee die
Resozıalısıerung des Täters mı1t 1m Blick hat

Die Resoztalisierungstheorie hat den Täter in Blick Sıe berücksichtigt, da{ß
nıcht 1L1UTr dem Aspekt seıner Straftaälligkeit gesehen werden darf Die orund-
legenden Menschenrechte gelten auch für iıhn, un se1ın Täterseıiın 1st 11UTr dıe eiıne
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Selite selnes Menschseıns. Nach einem Wort VO Augustinus soll dıe Sunde E
hafßt, der Sünder als Mensch aber „geliebt“ Z werden:

„Man soll keinen Süunder lıeben, insotern Süunder ist; doch oll 119  — (sottes wiıllen jeden Men-
28schen lıeben, insotern Mensch 1St.

Damıt verbindet die Aufforderung:
„Die (suten den Menschen sollst du nachahmen, die Schlechten> alle (aber) lıeben

Denn du weıilßt nıcht, 4S MOrSCH se1n wiırd, Wer heute CcChlecht 1StTt. Nıcht ihre Ungerechtigkeıt sollst
du lieben, sondern S1C selbst, un! deswegen, da{fß S1E Gerechtigkeıit ergreıifen.

Ötrate dart demnach nıcht zerstörerisch wırken, sondern col] den Täter ZAT

Posıitiven veräiändern helten. 1ıne reine Vergeltungsstrafe un: Abschreckungsmaß-
nahme wırd diesem Krıiterium nıcht gyerecht.

Di1e Resozıalisierungstheorie versucht, den Täter als Menschen un dıe ıhm
geschriebene Tat 1n ıhrer (senese verstehen un: verfolgt das Ziel, ıhm wıieder
eıne menschliche un: verantwortlich vestaltete Zukunft eröffnen, mi1t Zwang
un: Zufügung des Übels des Strafe, aber ebenso mı1t begleitenden Hılfen,
angefangen VO therapeutischer un seelsorglicher Betreuung ber die Ermöglı-
chung VO Berufsbildung bıs hın ZUT: sozıalpädagogischen Begleitung, AUWT: Wıe-
dereingliederung ın eın normales Leben außerhalb VO Gefängni1s un: Jense1ts
staatlicher Reglementierung. Allein für sıch gesehen kommt be] dieser Theorie Je=
doch die Opferperspektive FA

Die Abschreckungstheorıe hat 1U JE: allem die Gesellschaftt und ıhre nteres-
SCI1 1mM Blıck, den Wunsch, weıtere Täter VO soz1alschädlichem Verhalten
mı1t der Warnung abzuhalten, da{ß sıch sozialunverträgliches Verhalten nıcht ALULS-

zahlt, sondern osrößerem Schaden als Nutzen für den potentiellen Täter tührt
Idiese Theorie steht 1in der Gefahr, tür sıchAweder Opfter- och Täter-
selıte ausreichend berücksichtigen.

Unter ethischem Gesichtspunkt entspricht eın Stratrecht 11UT annn dem tunda-
mentalen Gerechtigkeitskriterium, WEl CS die berechtigten Interessen aller 1N-
volvierten Akteure, aller Betroffenen un Mitbetroffenen ANSCIHNCSSCH berück-
sıchtigt. Es MUu also eıne Rahmentheorie yefunden werden, die das eıstet.

Diesem Anspruch könnte eın Theorieansatz gerecht werden, der als „Theorıie
der posıtıven Generalprävention“ diskutiert wiırd Der Soziologe un Leıter des
Hamburger Instituts für Sozialtorschung, Jan Philıpp Keemtsma, der selbst eıne
mehrwöchige Geiselhaft erleıden hatte, hat dafür auch den Begriff der „Mifß-
bıllızungstheorie“ eingeführt ”“ Ausgangspunkt seıner Ausführungen 1St dıe
Überlegung, da{fß eiıne staatlıch verhängte Strate die gesellschaftliche Mifßbilligung
eıner lat 7A88 Ausdruck bringt un: das Straftrecht SOMmMIt soziologisch, als eın
Instrument soz1ıualer Kontrolle aufgefafßt wiırd DDem „soz1ial-ethischen Tadel®; den
auch der Stratrechtler Claus Roxın iın der Stratfe vegeben sıeht S1 kommt somıt 1ın
diesem Konzept eıne theoretische Schlüsselrolle Damıt 1St nıcht eın unrealıst1i-
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scher Ansatz moralisıerender Pädagogik gemeınt, der mı1t erhobenem Zeigefinger
auf den Täter einzuwırken sucht, sondern eıne Rahmentheorie für eın Strafrecht,
das sowohl die Interessen des Opfters als auch die des Täters un der Gesellschaft
berücksichtigt.

Als Rahmentheorie des Strafens berücksichtigt S1€e DA eiınen die berechtigten
Interessen des Opfers, das gerade deshalb seiınen als Recht empfundenen Wunsch
auf Bestrafung des Täters den Staat delegiert, weıl CS das Recht be] ıhm be-
sten aufgehoben sieht. Bliebe der TLäter unbestraft, bekäiäme das Opfter den Eın-
druck, da{fß das, W as ıhm als Schaden zugefügt worden Ist, nıcht wiırklıch V3 der
Gesellschaft miıßbilligt wırd Es stünde ach der Schädigung durch den Täter
Z 7zweıten Mal hılf- un: wehrlos VOT diesem. Es würde SOZUSARCN Zzu zweıten
Mal Z Opfter, weıl die Gesellschaft den ıhm zugefügten Schaden nıcht wiırklıch
als solchen anerkennt. Sal Recht dart das Opfter deshalb 1ın diesem Sınn Betfriedi-
SUung angesichts der Bestratfung des Täters empfinden, WCI11 sıch der Staat iın der
Bestrafung (symboliısch) mı1t ıhm den Täter solidarısiert °2. Strate wırd 1m
Rahmen dieser Theorie auch ann sinnvoll verhängt, WEn keine Wıederholungs-
vefahr eım Täter besteht und keıine Abschreckungswirkung (mehr) damıt VeCI-

bunden wırd S1e wiırkt dennoch normverdeutlichend un: insofern stabilisıerend
autf die gesellschaftliche Ordnung insgesamt.

Mıt diesem Argument wırd auch dıie Sınnhaftigkeit der Bestrafung VO lange
zurückliegenden schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen, eLIwa AaUS der
elt des Natıonalsozialısmus der auch des Staatssoz1ialismus der ehemalıigen
DDR, deutlich. i1ıne Gesellschaft bedart der Verdeutlichung der Normen un
grundlegenden (Menschen-)Rechte, auf denen S1e autbaut un: ohne die S1€E sıch
selbst auf Dauer zerstoren würde.

Dıie Mißbilligungstheorie wıderspricht auch nıcht der Resozıalısıerungstheorie,
sondern annn diese als einNZ1gE ANSCINCSSC integrieren. Weder VO Gedanken der
Wıedervergeltung och VO der Abschreckungstheorie annn diese Integration a
eıistet werden. Mırt der Mifßbilligung ın orm VO Strafe wırd be1 dem Täter eın
berechtigter Druck versucht, der ıh veranlafst, sıch angebotenen Re-
sozlalısıerungsmafßnahmen öffnen, welche diesem an aber auch tatsächlich
ın ımfassendem Ma{fß erötfnen sınd Die Stratfe ann 1n ıhm den Prozefß AaUS-

lösen, ber sıch un:! se1ne Lebensorientierung nachzudenken un: sıch Le-
bensmöglichkeiten, auch mı1t Hıiılte VO aufßen, öffnen. S1e wırd be1 ENISPCE-
chend verhärteten Verhaltensstrukturen des Täters möglicherweise durch ihre
Härte bzw. Höhe eıne solche Verhaltensänderung erreichen versuchen.

In manchen Bereichen hat das Bemühen eınen Täter-Opfer-Ausgleich Dr
rade be] kleinerer und mıttlerer Kriminalıität SOWI1Ee der Regierungskriminalıtät 1n
der ehemaligen DDR Erfolgen geführt 55 Durch dıe Begegnung VO Ea
tfer un: Opfter Ahahal dem Täter dıe verletzende Wırkung selıner Tat deutlich un
damit der Resozıialisierungsprozefß angestofßen werden SOWI1Ee dem Opfter insotern
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„Heıilung“ wıderfahren, als 6S in eıner als ehrlıch erkannten Verzeihungsbitte eıne
wenı1gstens teilweıse Wiedergutmachung sehen annn Dıie Begegnung mı1ıt dem
Opfter führt für den Täter Umständen DA einer Zanz besonderen orm der
„Sühne“, da sıch auf ganz andere We1lse als gewohnt mı1ıt seiınem Opfter ause1n-
andersetzen mMuUu un dessen Leiden der Tlat zumiındest mehr als vorher nach-
zuempfinden VeErmag 34

1a eıne Mitwirkung der Resozıalısıerung aber nıcht IZWUNSCHIL,; sondern
(unter anderem durch Strafe un: den Täter-Opter-Ausgleich) höchstens angeESLO-
en werden kann, WenNn 6S sıch nıcht eıne persönlichkeitsverändernde
Zwangsanpassung handeln soll, mMuUu dem Verurteilten dıe Freiheit Z1075 Entschei-
dung für der auch die Mitwıirkung bleiben. Falls ZUUT: Kooperatıon nıcht
bereıt 1St, die spezlalpräventive Dimension 1mM Theoriegebäude also ausfällt, orel-
ten ımmer och die anderen beiden Flemente der Mißbilligungstheorie staatlı-
cherseıts verhängter Strafe: die generalpräventive Wırkung autf dıe Gesellschaft
un die posıtıve Sıgnalwırkung auf Opfter un Gesellschaft.

Dıie durch die Strafe manıtestierte gesellschaftliıche Mifßbilligung wiırkt INSSE-
Samıt 1in dıe Gesellschaft zurück. [a die Verhängung eıner Strafe 1m Rechtsstaat
ımmer in öffentlicher orm 1mM Anschlufß eın öffentliches Gerichtsvertahren
erfolgt, wırd auch ach aufßen deutlich gemacht, da{ß die Straftat nıcht tolerijert
wiırd, ıhre Folgen ın Zukunft VO möglichen Tätern tragen sınd Ötrafe wirkt
auch in diesem Sınn normstabilisierend un!: damıt zukuntfttsweisend:

„In der Theorie der posıtıyen Generalprävention wiırd dıe Verletzung des Rechts als Entstehung e1-
1165 besonderen soz1alen Schadens aufgefalt, den begrenzen, nıcht reparıeren der be-
heben oilt.  < 35

Mıt der Strafe wiırd die Dimension des Rechts wıeder eingeführt, diese Ze71-

stort der verletzt wurde. Dem Opfter und der Gesellschaft wırd der Schaden,
den dıe verbrecherische Tat verursacht hat, nıcht eintach 24  ININCI,; allerdings
wırd mi1t der Stratfe eın Zeichen ZESECLZL, da{ß der Schaden gyesehen und verurteılt
wiırd, und in veWw1Issem Sınn, wenı1gstens in seınen psychischen Auswirkungen
auf das Opier, begrenzt. Den Betroffenen dıe Gesellschaft damıt für ıhre
Zukunft eın posıtıves Zeichen.

Als Fazıt ergibt sıch Zum dauerhatten Schutz eines auf der Menschenwürde
aufgebauten (GGemeinwesens kommt dieses nıcht umhın, seıne als notwendig ] Y

achteten Normen für eın triedliches un: siıcheres Zusammenleben auch mıiı1t einem
entsprechenden Strafrecht schützen. Strafe 1St dabe1 eın Selbstzweck, sondern
hat als öffentliche Mißbilligung des geschehenen Unrechts die Funktion, das be-
stehende Normsystem stabilisieren: mıt Blick auf das Opfter, eıne mögliche
Resozialısierung des Täters un!: auf die Gesellschaft, die die Fundamente ıhres
Zusammenlebens schützen MUu
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